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Satzung 
Forum Juden / Christen – 

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Nordhorn / Grafschaft Bentheim 
 
§ 1 Vereinsname  
Der Verein trägt den Namen „Forum Juden / Christen – Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit Nordhorn / Grafschaft Bentheim“. Der Sitz des Vereins ist Nordhorn. Der Verein soll in das 
Register eingetragen werden und trägt nach der Eintragung den Zusatz "e.V." bzw. "eingetragener Verein“. 
 
§ 2 Vereinszweck 
Zweck des Vereins ist  

• die Förderung des Andenkens an Verfolgte und der Denkmalpflege, 
• die Förderung der Erziehung, Bildung und der theologischen und historischen Wissenschaft,  
• die Förderung der Religion, Kunst und Kultur,  
• sowie die Förderung der Toleranz und Völkerverständigung. 

 
Im Mittelpunkt der Arbeit des Vereins steht das besondere Verhältnis von Juden und Christen. Der Verein 
hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Verhältnis zu klären und weiterzuentwickeln, Vorurteile und 
Missverständnisse abzubauen und an ihrer Überwindung mitzuwirken. Er engagiert sich für einen 
konstruktiven Dialog, in dem Christen und Juden voneinander lernen, für einander einstehen und 
zusammenarbeiten. 
Insbesondere sieht der Verein es als seine Aufgabe, 

• das Judentum in seinen vielen Facetten kennen zu lernen; 
• die Schuldgeschichte der Christenheit gegenüber dem Judentum aufzuarbeiten und sich so für ein 

neues Verhältnis von Juden und Christen, von Israel und Kirche einzusetzen; 
• deshalb die Begegnung zwischen Christen und Juden zu suchen; 
• sich dafür einzusetzen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland und weltweit in Frieden leben 

können. Das schließt das Eintreten für das uneingeschränkte Existenzrecht des Staates Israel ein; 
• jeder Form von Judenfeindschaft und Judenhass zu widerstehen und Bemühungen um 

Verständigung und Versöhnung im Nahen Osten zu unterstützen. 
 
§ 3 Verwirklichung des Vereinszwecks  
Der Verein verfolgt diese Ziele u.a. durch  

• die Arbeit an Grundfragen zum Verhältnis von Juden und Christen, 
• Begegnungen und Dialog zwischen Juden und Christen,  
• Gottesdienste und Vorträge,  
• kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen,  
• Exkursionen und Studienfahrten,  
• öffentliche Stellungnahmen und Publikationen, 
• pädagogische Zusammenarbeit mit Schulen zur Förderung der Erinnerungskultur, zur Aufklärung 

über jüdische Religion, jüdische Geschichte und den Staat Israel sowie zum Widerstand gegen 
Antisemitismus, 

• Gedenkveranstaltungen sowie die Aufarbeitung, Veröffentlichung und didaktische Aufbereitung 
lokaler Geschichte der jüdischen Bürgerinnen und Bürger.  

Bei der Verfolgung und Verwirklichung des Vereinszwecks ist der Verein besonders der Stiftung Kloster 
Frenswegen verbunden. 

 
§ 4 Gemeinnützigkeit  
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine 
eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins und nach Bestreitung aller Ausgaben des Vereins 
verbleibende Überschüsse dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
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Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und haben keinen Anspruch auf das 
Vereinsvermögen oder dessen Erträge. Mitgliedern dürfen keinerlei Vermögensvorteile zugewendet 
werden. Die ehrenamtlich im Verein Tätigen dürfen nur Ersatz ihrer Aufwendungen beanspruchen.  
Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
§ 5 Organe des Vereins  
Die Organe des Vereins sind:  
a) die Mitgliederversammlung,  
b) der Vorstand.  
 
§ 6 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Einnahmen des Vereins bestehen aus Beiträgen der Mitglieder, 
aus Spenden, aus Zuschüssen und zweckgebundenen Zuwendungen. Der Jahresbeitrag, den jedes Mitglied 
zu zahlen hat, wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er ist im ersten Halbjahr eines jeden Jahres 
fällig.  
 
§ 7 Mitgliedschaft  
Mitglied des Vereins können natürliche oder juristische Personen sowie sonstige Vereinigungen sein, wenn 
sie die Ziele des Vereins anerkennen und zu unterstützen bereit sind. Juristische Personen oder 
Vereinigungen üben ihre Rechte durch ausgewiesene Bevollmächtigte aus.  
Aufnahmeanträge sind schriftlich einzureichen. Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der 
Vorstand. Auf Vorschlag des Vorstands können Persönlichkeiten, die sich um die Arbeit des Vereins 
verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern des Vereins durch die Mitgliederversammlung ernannt 
werden.  
 
§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft  
Ein Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand zum Ende des 
Geschäftsjahrs. Mitglieder, die den Bestrebungen des Vereins zuwiderhandeln, können durch Beschluss des 
Vorstandes vom Verein ausgeschlossen werden. Gegen den Ausschluss ist Berufung an die 
Mitgliederversammlung zulässig. Bis zur endgültigen Entscheidung durch die Mitgliederversammlung ruhen 
die Mitgliedsrechte. Nach Mahnung kann auch ein Mitglied ausgeschlossen werden, das mindestens zwei 
Jahre seine Beitragspflicht nicht erfüllt. 
Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod des Mitglieds bzw. durch die Auflösung der juristischen Person. 
 
§ 9 Die Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung hat u.a. folgende Aufgaben:  

a) die Wahl und die Abberufung der Vorstandsmitglieder,  
b) die Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen,  
c) die Entgegennahme des Tätigkeits- und des Kassenberichts des Vorstands,  
d) die Entgegennahme des Prüfungsberichts der Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen,  
e) die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands, 
f) die Festsetzung der Beiträge,  
g) die Genehmigung des Wirtschafts- bzw. Haushaltsplans, 
h) die Beschlussfassung über Anträge des Vorstands oder von Mitgliedern,  
i) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und eine etwaige Auflösung des Vereins.  

 
(2) Die	Mitgliederversammlung wird vom Vorstand wenigstens einmal im Jahr, spätestens elf Monate nach 
Ablauf des Berichtsjahrs, einberufen. Die Mitgliederversammlung kann bei Vorliegen besonderer Gründe 
auch digital mittels einer Videokonferenz durchgeführt werden. Die Gründe sind bei der Einladung zu 
erläutern. Der Vorstand entscheidet über die Form der Versammlung. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung ist mindestens zwei Wochen vorher durch schriftliche Einladung oder auf 
elektronischem Weg unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Bei geplanten Satzungsänderungen ist 
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der Text der geplanten Änderung den Mitgliedern mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zu 
übersenden. 
 
(4) Die Festsetzung der Tagesordnung erfolgt durch den Vorstand. Anträge von Mitgliedern an die 
Mitgliederversammlung müssen bis sieben Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand 
eingereicht und begründet werden. Die Mitgliederversammlung entscheidet über deren Aufnahme in die 
Tagesordnung. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Sprecher bzw. der Sprecherin des Vorstands oder in seiner bzw. 
ihrer Abwesenheit von einer bzw. einem der beiden anderen Vorsitzenden geleitet. Sind diese verhindert, 
tritt an ihre Stelle ein anderes, vom Vorstand bestimmtes Vorstandsmitglied.  
Die Mitgliederversammlung ist nach ordnungsmäßiger Einberufung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine 
Stimme. Stimmübertragung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit kommt kein Beschluss zustande. Die Art 
der Abstimmung wird durch die Versammlungsleitung oder bei Einspruch aus der Versammlung durch diese 
selbst bestimmt. 
Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer des Vorstands oder ein anderes, vom Vorstand bestimmtes 
Mitglied fertigt ein Protokoll der Mitgliederversammlung an, das Wahlergebnisse sowie Beschlüsse enthält 
und vom Protokollführer bzw. von der Protokollführerin und von der Versammlungsleitung zu 
unterzeichnen ist.  
 
(6) Der Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder können mit einer Mehrheit von 2/3 der erschienenen 
Mitglieder auf einer Mitgliederversammlung abberufen werden. Ein entsprechender Antrag muss von 
einem Drittel aller Mitglieder mit ausführlicher schriftlicher Begründung dem Vorstand vorgelegt werden. 
Der Vorstand beruft innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrags eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung zur Behandlung des Antrags ein. Die Mitgliederversammlung findet innerhalb einer 
Frist von vier Wochen nach der Einladung statt. Mit der Einladung wird der Antrag an alle Mitglieder 
verschickt.  
 
(7) Satzungsänderungen erfordern die Zustimmung von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder.  
Beschlüsse über die Auflösung des Vereins sind nur möglich, wenn wenigstens 50% der Mitglieder 
anwesend sind. Sind weniger als 50% der Mitglieder anwesend, so wird eine neue Mitgliederversammlung 
innerhalb von 2 Wochen einberufen, die dann unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig ist. Für einen Auflösungsbeschluss ist eine Dreiviertelmehrheit der Anwesenden 
erforderlich. 
 
(8) Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung („a.o. Mitgliederversammlung“) 
einberufen, wenn ein Viertel der Mitglieder oder drei Vorstandsmitglieder dieses schriftlich verlangen. Die 
außerordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens eine Woche vorher durch schriftliche Einladung 
oder auf elektronischem Weg unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen.  
 
§ 10 Der Vorstand  
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins im Sinne des Vereinszwecks (§ 2 und § 3). Er erstellt einen 
Wirtschaftsplan für das jeweilige Geschäftsjahr und entscheidet über die finanziellen Mittel des Vereins.  
 
(2) Der Vorstand besteht aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden, von denen je eine oder einer der 
jüdischen Religion, der römisch-katholischen und einer evangelischen Konfession angehören soll.  
 
(3) Zum Vorstand gehören weiter eine Schatzmeisterin oder ein Schatzmeister, eine Schriftführerin oder ein 
Schriftführer und bis zu drei Beisitzerinnen oder Beisitzer.  
 
(4) Die Mitgliederversammlung wählt mit einfacher Mehrheit die drei Vorsitzenden, den Schatzmeister 
oder die Schatzmeisterin, den Schriftführer oder die Schriftführerin und bis zu drei Beisitzer oder 



	 4	

Beisitzerinnen. Die Wahl erfolgt für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl 
im Amt.  
 
(5) Alle Vorstandsmitglieder bestimmen eine oder einen der drei Vorsitzenden zum Sprecher bzw. zur 
Sprecherin des Vorstands und des Vereins.  
 
(6) Der Verein wird gemäß § 26 BGB durch zwei der drei Vorsitzenden gemeinsam vertreten.  
 
(7) Sitzungen des Vorstandes sind einzuberufen, wenn ein Vorstandsmitglied dies verlangt. Sitzungen des 
Vorstands können auch digital mittels Videokonferenz durchgeführt werden.  
 
(8) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Sprecher bzw. die Sprecherin des Vorstands.  
 
(9) Kann eine der drei Stellen für den Vorsitz nicht besetzt werden, so bleibt der Sitz bis zur Wahl eines oder 
einer Vorsitzenden vakant. 
 
(10) Scheiden Vorstandsmitglieder aus, kann der Vorstand bis zu vier neue Mitglieder kooptieren. Diese 
bedürfen der Bestätigung durch die nächste Mitgliederversammlung. 
 
(11) Der Vorstand kann für bestimmte Arbeitsbereiche sachkundige Personen zur Mitarbeit im Vorstand 
einladen. Diese haben als Gäste im Vorstand kein Stimmrecht.  
 
§ 11 Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen  
Zwei Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von drei Jahren gewählt. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Rechnungsprüfer bzw. 
Rechnungsprüferinnen haben die Aufgabe, den Kassenbericht zu prüfen und dessen Ordnungsmäßigkeit in 
einem schriftlichen Bericht zu bestätigen.  
 
§ 12 Auflösungsregelung  
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen 
des Vereins an die Stiftung Kloster Frenswegen, die die Mittel ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Bestrebungen der „Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Nordhorn / Grafschaft Bentheim e.V. – Forum Juden / Christen“ zu 
verwenden hat. Die vorhandenen oder früheren Mitglieder haben keinerlei Anspruch auf irgendwelche 
Zahlungen aus vorhandenem Vermögen.  
 
§ 13 Deutscher Koordinierungsrat  
Unbeschadet seiner vereinsrechtlichen Selbständigkeit strebt der Verein die Mitgliedschaft in der 
Vereinigung „Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“ 
(DKR) mit Sitz in Bad Nauheim an. Die Vertretung des Vereins im Deutschen Koordinierungsrat erfolgt durch 
den Vorstand.  
 
§ 14 Tag der Errichtung  
Die Satzung wurde von der Gründungsversammlung am 15.09.2022 beschlossen.  
 
Gerhard Naber Katharina Engelen Rabbiner Jona Simon 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende 3. Vorsitzender 
 


